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Geltungsbereich 

Die vorliegende Verpackungsvorschrift beschreibt die Bedingungen für die Verpackung und Anlieferung 

von Waren für die Elma Electronic AG am Standort Wetzikon (Schweiz). Sofern keine anderweitige 

schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, ist dieses Dokument gültig. Diese Vorschrift ist verbindlicher 

Bestandteil aller Vertragsbeziehungen. Änderungen oder Ergänzungen zu dieser Vorschrift müssen 

schriftlich eingereicht werden. 

 

Annahmezeiten 

Warenannahmezeiten (ausser an Feiertageen): 

Montag bis Donnerstag: 07.00 – 12.00 Uhr | 13.00 – 16.30 Uhr 

Freitag: 07.00 – 12.00 Uhr | 13.00 – 15.30 Uhr 

Anlieferungen ausserhalb der angegeben Annahmezeiten müssen mit der Supply Chain schriftlich 

vereinbart werden. 

 

Verpackungsvorschrift 

Die ausgewählte Verpackung muss den Anforderungen des zu verpackenden Gutes entsprechen. Sie 

muss dabei den Belastungen der vorgesehenen Beförderungsart gerecht werden. Dies bedeutet, dass 

Transportweg und Transportmittel sowie mögliche einwirkende Umstände, wie Witterungseinflüsse und 

die Behandlung bei Umladungen, berücksichtigt werden müssen. 

Der Lieferant trägt die Verantwortung für eine ordnungsgemässe Verpackung der Materialien, d.h.: 

▪ Materialien mit beschichteten oder empfindlichen Oberflächen müssen so verpackt werden, 

dass die Oberflächen geschützt sind (bspw. Zwischenlagen in Verpackungseinheiten) 

▪ Korrosionsgefährdete Materialien müssen in Umhüllungen verpackt sein, die der Korrosion 

standhalten 

▪ Elektronische Bauteile müssen in ESD-sicheren Gurten, Behältern oder Magazinen verpackt 

sein und die Lötbarkeit der Anschlüsse müssen gewährleistet sein 

 

Lieferschein 

Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizulegen, der den Names des Lieferanten und folgende Angaben 

enthalten muss: 

▪ Empfängeradresse 

▪ Lieferscheinnummer und Ausstellungsdatum 

▪ Elma Bestellnummer 

▪ Elma Artikelnummer 

▪ Elma Bestellbezeichnung 

▪ Stückzahl 

▪ Teillieferungen müssen auf dem Lieferschein vermerkt sein 

Die Angaben auf dem Lieferschein müssen mit dem im Packstück befindlichen Inhalt übereinstimmen. 

 

Kennzeichnung der Waren 

Sämtliche Waren sind mit Etiketten zu kennzeichnen, 

so dass eine eindeutige Identifikation der angelieferten 

Ware vorgenommen werden kann. Die Etikette muss 

mindestens die Elma Artikelnummer, Bestellnummer, 

Stückzahlen und das Produktionsdatum ausweisen. 

Beispiel einer Elma Verpackungsetikette: 
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Paletten 

Alle Sendungen sind auf unbeschädigten Europapaletten nach aktueller Norm (DIN EN13698-1) zu 

liefern. Lieferungen aus Nicht-EU-Ländern, bei denen Holzverpackungen benutzt werden, müssen die 

Anforderungen nach IPPC («International Plant Protection Convention») Standard und ISPM 

(«International Standards for Phytosanitary Measures») Nr. 15 eingehalten werden. 

Abweichende Ladehilfsmittel sind nur für die Anlieferung von Langgut oder Coils zulässig. Für die 

Anlieferung von Langgut oder Coils sind vom Lieferanten Ladungsträger und Verpackung zu wählen, 

die ein sicherer Transport der Ware gewährleisten. 

Die maximale Ladehöhe inklusive Palette beträgt 2000 mm. Das Höchstgewicht mit einer Gesamthöhe 

< 1000 mm beträgt 1000 kg, bei einer Gesamthöhe > 1000 mm beträgt das Höchstgewicht 400 kg. 

Paletten sind ohne Überbestände zu einer kompakten, gesicherten Transporteinheit 

zusammenzufügen, sodass keine Umpackmassnahmen durch Elma notwendig und erforderlich sind.  

 

Sicherheit und Schutz 

Paletten-Einheiten müssen transportsicher verpackt und gesichert werden. Einzelne Verpackungen auf 

einer Palette sind nach Möglichkeit so zu setzen, dass deren Etiketten von aussen gut sichtbar und 

lesbar sind. 

Beispiele für sichere und schützende Verpackung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfdokumente 

Prüfdokumente sind den betroffenen Ware beizulegen, sofern dies gemäss Zeichnung gefordert wird. 

Generell erwartet Elma bei jeder 1. Lieferung einen sauberen EMPB (Erstmusterprüfbericht) inkl. 

Materialzeugnis. 

 

Missachtung der Verpackungsrichtlinie 

Kosten, welche aus der Missachtung der vorliegenden Richtlinie resultieren, werden dem Lieferanten in 

Rechnung gestellt. Lieferungen, welche den definierten Anforderungen nicht entsprechen, können von 

Elma zurückgewiesen werden. Die Kosten für die Rücklieferung hat der Lieferant zu tragen. 
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